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Einleitung
Das Wıener Burgtheater fejert in Berlın Erfolge mıt einem Stück der modernen Weltlıteratur: mıit
Ihomas ernhards „Heldenplatz”, eıner bewußt ‚„‚verletzenden“ Satıre auf dıe Geschehnisse VOIT

mehr als einem Halbjahrhundert, jenes Heldenplatzspektakel VO Maärz 9035 mut der
fejerlıchen Anschlußerklärung das Deutsche e1cC Zeitgeschichte auf der ne dıe ne
als atheder der Zeıitgeschichte.

Es ıst eın provokantes Stück, das mıt ÖOsterreichs großer Lebenslüge, CS SC 1 das freie, der
Angriffspolitik Hıtlers Zu pfer gefallene Land SCWESCH, aftıg aufräumt. em CS diese
Schulbuchwahrheit auf den Kopf stellt. ındem r den Grundprämıissen des österreichischen
Staatsvertrags rüttelt, der 1955 nahtlos die Moskauer Deklaratıon VO 943 anscC  1eben konnte.
erzwingt N eıne Neubegegnung mıt 938. eiıne Neubeurteijlung des Anschlusses, erzwıingt CS die
Beschäftigung mıt einem SCn verdrängten Kapıtel österreichischer Geschichte 65 auch eın

Kapıtel Öösterreichıischer Kirchengeschichte SCWESCH 1St, wırd 1mM folgenden zeıgen se1In.
Moskauer Deklaratıon und Staatsvertrag hatten immunısierende Wırkung, den ÖOsterreichern

wurde eın Gewi1issen gemacht und VONN den Politikern der unmıttelbaren Nachknegszeıt, die
ZUuU Großteil erfolgte der SCWESCH und diese Ara in Konzentrationslagern hatten
zubringen muSssen, auch arın estar. SO wurde eın Schlupfloch konstrulert, uUurc das sıch me1ine
Heımat aus der gemeiınsamen schuldhaften Verstric  ng des Tausendjährigen Reıiches un des
eges empfehlen konnte.

er legendäre Bundeskanzler Leopold Fıg] etwa, K/-Insasse in Dachau, hat Österreichs Verant-
wortung für dıe Teilnahme Krıeg dus der Präambe!l des Staatsvertrags „„.herausverhandelt” und
amıt dem Nachkriegsösterreich jeglıche Rechtsnachfolge Zum Drıtten e1cC abzuschütteln geholien.
SO 1st jenem ‚„„‚kollektiven Verantwortungsdruck‘ uar au auf der rundlage der
Moskauer Deklaratıon

Erst dıe Watchlist-Entscheidung der USA, dıe den rüheren österreichischen Bundespräsıidenten
und Kriegsteilnehmer in peinlıche Verlegenheıt sturzte (er habe UTr se1ıne IC9 als C eiıner
NS-Wehrsport-Vereinigung beıtrat!), führte einem Umdenken und Oflızıellen Erklärungen des
Bundeskanzlers ber Österreichs Weg ın das sogenannte rıtte eic und UF diese Ara hındurch
(Regierungserklärung Von Bundeskanzler Dr.. Franz Vranıtzky, ın Der 9.7.1991) TEH1LC

der völkerrechtlich anerkannten Tatsache, daß der schluß Osterreichs 1im Maärz 9038 als
kkupatıon (nıcht als Annexıon) bewerten sel, daß also Österreich als taat 1938 nıcht unterge-
an und 945 nıcht erst N dem ntergang des NS-Regimes hat entstehen können. wurde
nıcht gerüttelt Iieser Streıt, der in den 50er ren dıe österreichische Innenpolıtik 1m /Zusammen-
hang mıt der rage der Geltung des Konkordates VOoN 9033/34 1emlıch schüttelte, wurde nıcht wıiıeder
aufgelegt.

FEıne polıtısche Erklärung des Regierungschefs hegt natürlıch auf eıner SanzZ anderen ene IS eın
Theaterstück, und se€1 N VonNn dem Moralısten Ihomas Bernhard Und das Ergebnis eıner WISSEN-
SC  iıchen Untersuchung, INa Ss1e sıch auch mıt derselben Materıe befassen, wırd eıne Sanz andere
ene des Problems besetzen. Man se1 UTr VOT eiıner ermischung dieser Ebenen auf der Hut

Dem Beıtrag j1eg! eın Vortrag zugrunde der demselben 1fe der Kırcalıchen Hochschule in Berlın-
Zehlendorf Jun1i 19809 gehalten wurde.
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Der Anschlufß
Zu den Ungereimtheıten der Öösterreichischen Geschichte wırd auch der Heldenplatz gezählt DIie
Begeıisterung, die dıe berühmt gewordenen Bılder VO Maärz 0359 scheınt bewelsen,
daß milıtärischer Wiıderstand völlıg zwecklos und kontraproduktıv gEWESCH WäAdI| we1ıl Osterreich den
schluß Hıtlerdeutschlan: wollte

Ihomas Bernhard scheıint daraus den Schluß ziehen können und hält 68 für hıstorısch ETWICSECI!

die Osterreicher nıcht 11UT 1938 mehrheiıtlıc ager Hıtlers standen sondern aber das 1S%

blanke ole auch 1988 anc bösen Stimmen behaupten das auch VO Osterreich des ahres
1993

Ich möchte hiıer e1n. be1 der Anschlußbegeıisterung, aber doch krıitiıschen Gegen n
'Thomas Bernhard und arau hınweılsen dıe Bılder VO März 1938

e1l auch dıe Geschichte verstellen Die Anschlußidee 1ST alter e 1ST außerst 1C
SIC auf JENC Parte1 beschränken dıe den schluß Maärz 1938 verwirklıchte Abgesehen davon
g1bt 68 6111C g]aubhafte Untersuchung, dıe sagt Hätte Bundeskanzler Schuschnigg Volksab-
SUMMUNg für ein eles und deutsches, unabhängiges und sozliales, für eın christliches und EINISES
Osterreich och durchführen können - SIC mußte bekanntlıch auf ruck Von Berlın abgesagt werden

hätte eiNne enhnrhel erhalten SO streıifte dann dıe ehrheıt - und SIC CIN1SC Prozentpunkte
überwältigender als Reichsdurchschnitt Hıtler be1 SCINCT Volksabstimmung Aprıl CIM

Und dennoch Die Anschlußidee 1ST alter als der NationalsozJjalısmus und nıcht auf JENC arte1ı
reduzıert werden ach dem des Habsburgerreiches aben alle Parlamentsparteıen den
schluß Deutschösterreichs das Deutsche e1ic proklamıert und dıe Reichssehnsuch 16°
keineswegs auf das großdeutsch/deutschnationale ager beschränkt sondern fand sozialdemokra-
tischen und selbst chrnistlichsozijalen ager entschlossene Zustimmung. Dıiıe Sozialdemokraten
aben dıe polıtısche Orderung des Anschlusses erst 933 dus ıhrem arte1programm entfernt. Als
Bundeskanzler Ignaz Seıpel mıt den Genfer Protokollen 1922 (Finanzhıiılfe für Osterreıch) das
Anschlußverbo VOIN StGermaın (1919) C  1  ©: aben ıhm dıe Sozialdemokraten „ Verrat
CISCHCH Vo vorgeworfen.

Ist 6S be1 den CIM ange Überlebenshoffnung, be1 den anderen C111 „mächtiger
Gegenglaube Osterreich‘‘ (Friedrich eer;; rgebnıs sınd SIC sıch Dıie epublı

Der Staat wıder Wıllen der Der taat den keiner wollte (um NUTr ZWEeE1 Buchtiıtel ZUT österreıichlt-
schen Zeıitgeschichte nennen)

Be1l den Evangelıschen, dıe WIT gleich näher ansehen werden, kommt ZUuT allgemeınen schluß-
begeisterung och hiınzu: der schluß das Mutterland der Reformatıon, dıe utopısche
SUC ach evangelısch-deutschen e1iCc Die Evangelısche PC ÖOsterreıichs, dıe se1t
1926 dem deutschen Kırchenbund angeschlossen W hat jedenfalls nach Kräften JENC (irenzen
Z weiıfe]l SCZORCNH, ‚„‚welche noch rennen Was nach Blut und Geschichte Was VON (Gjottes und
Rechts zusammengehört” SO hieß 68 der Vaterländıschen Kundgebung des Könıigsberger
Kırchentages 1927 der auch dıe Öösterreichische IC teılgenommen hatte

erse1lbe ymnısche aber auch Sprachduktus findet sıch Nosen Dokumenten AdUus der
Zeit nach dem ersten Weltkrieg, als der Friedensvertrag VonNn Germaın der Anschlußidee
Rıegel vorschob Auf den evangelıschen Kırchentagen des ahres 1919 wırd allenthalben ıkuhert
Was dıe Evangelıschen davon halten SO SCANIL1e Kärntner Kırchentag Vıllach Maı
Tes der rtspfarrer SC1IMN Referat mıt herzliıchen Gruß diıese (Geme1uinden dıe „CIN
gewalthabender VO Leben unseIes Staates abzutrennen TO. nämlıch „Deutschböhmen
ähren Schlesıien, „Südösterreich‘ und ‚„‚Deutschsüdtirol““ und . dem mıiıt Ausdruck
sıegreicher Zuversicht 1INZU

‚Außerlich VOIN iıhnen geschieden geben dıe Gemeinschaft mıit ihnen cht auf und harren des ages, den
unsere Feinde uns Z W: nıcht wollen der ber doch einmal kommen muß dem les deutsch heißt
ogroOßen CIMSCH Keıiche verbunden SC1IMN ırd

ast wortgleıich wırd IAa s- spater Ihomas Mann Kartengruß dus$s Kärnten formulıeren
„E1n Diener deutschen Wort das Kommen des ages glauben da es Was deutsch
spricht Staate und Reiche versammelt SCIN wiırd Und WEN1SC ochen spater bekräftigte ST

JENC Aussage mıf dem Bekenntnis: „Ich bın überzeugt, daß der schluß Osterreichs Deutschlan
NUT 61116 rage der Zeıt 1ST, und bekenne mich von Herzen dem unsch, daß T sıch bald
vollzıehen möge.“”
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Es ware ebenso kurzschlüssıg, dıe Aussage des Lıiteraten überbewerten und aus dem Kontext
der Teıit herauszure1ißen, WIeE den Kärntner Pfarrer dieser Außerung als eiınen Agenten des
Anschlusses verdächtigen. DIies nıcht, auch WEIN GE AUuS$s der Evangelıschen TC der
Altpreußischen Union stammte und erst 1m Zuge der 0Ss-von-Rom-Bewegung als ‚„‚Sendbote‘“ des
Evangelıschen Bundes dıe Jahrhundertwende nach Österreich gelan eın persönlıches
Lebensschicksal wiıird sıch mıiıt dem se1iner Öösterreichischen TC noch mannı  aC verknüpfen, ST

wiırd Superintendenten der orößten DIiözese gewählt (1928) und in den ahren des Katholischen
Ständestaates (1934-1938) wırd iıhm ein gesamtkırchliches Vertrauensamt zuwachsen, das späterhın
dıe Bezeichnung Notbischof finden wiIird. dieser Eigenschaft wırd ZUT vaterländıschen
Gesinnung in der Form des Beitrıtts Vaterländıschen Front aufgefordert sıch Osterreich als
Mutterland und Deutschland als aterlan bekennen: 1im Sınne des österreichischen Dıiıchters
Hamerlıng (1830-1889), der in Gedichtform dieses Loyalıtätsproblem der Öösterreichıiıschen
„Natıonalen" ZUM Ausdruck gebrac hatte

Deq_tschland ist me1n Vaterland!
Und Öst'reich? e1. meın Mutterland!

Ich hebe S1E. innıg beıde
Hat ater, utter NIC| der Mensch?

W arum NIC desgleichen
eın Vaterland., e1in utterlan!

In Freuden und 1m Leide”

Um och eın anderes eispie jenes unterschwellıgen evangelıschen Anschlußtfaumes zıtıeren,
sCe1 eiıne 7ene Aaus der österreichiıschen Zwischenkriegsgeschichte kurz angeleuc tet: Der

bürgerkriegsartige Zusammenstoß, als 1m Sommer 0972 7/ der Justizpalast als „Symbo!l der Klassen]u-
st1Z  66 angezündet wurde und ausbrannte, orderte neunzI1g ]Tote. (S1: das heftigste Sıgnal der

polıtıschen Polarısıerung der Öösterreichischen Gesellschaft. Dıie Regıierung (es andelte sıch das
abıne Jgnaz Seıipel 19.5.1  1929 1e noch Herr der Lage, aber der Einfluß der

paramılıtärıschen Verbände auf das Oiffentliche en hatte sıch verstärkt. Die ablehnende Haltung
des Bundeskanzlers gegenüber eıner Amunestie „Verlangen Sie nıchts VO Parlament und VOI der
Regijerung, Was gegenüber den pfern und Schuldıgen dieser Unglückstage mıiılde erscheınt. aber

ware gegenüber der verwundeten epu ; hat ıhm den Beinamen „Prälat hne 1lde“

eingetragen, und hat dıe ohnedies schon sehr belasteten Beziehungen zwischen C und
Arbeiterschaft och zusätzlıch eschwe' und dıe Kirchenaustrittsbewegung der Sozıalısten
angeheızt.

dieser Konstellatıon nahm der Evangelısche Oberkirchenrat Rundschreiben 7.3090/26.8.1927)
den „tiefbeklagenswerten” Ereignissen tellung. Bewußtseın, daß den ufgaben derT

auch dazugehört, ‚„ZU ıhrem Teıl der Miılderung dieser sozlalen Gegensätze mitzuarbeıten‘‘, bot
diese Stellungnahme allerdings 11UT Auszüge Aaus den Kundgebungen der Weltkirchenkonferenz für

raktısches Christentum In tockholm (1925) und der deutschen evangelıschen Kırchentage In
Bethel-Bielefeld (1924) und Königsberg (1927) Olcher:‘ der Aufgabe eıner eigenen Stellungnahme
ZUT Sıtuation ın Österreich enthoben, 1e das Rundschreiben spürbar akademısch und bestärkte
aufgrund der Zıtate wen1ger den ‚‚weltweıten Reichgottessinn” als vielmehr dıe se zwıschen
Christentum und Deutschtum („Durch eutsche hat Chrıistentum se1ın besonderes Gepräge
erhalten 2} dıe evangelıschen Gemeiıinden Österreichs also gerade dort ab, S1€. in
eklemmender Weise ıhre ent!ı Deren „natürlıche Deutschlandorijentierung” (Robert
Kauer jun.) und der gerade 1m 5 1927 mancherorts gewachsene Anschlulßgedanken verbanden
sıch, verstärkten sich und bestimmten dıe Oberflächenstruktur und das Öffentlichkeitsbild dieser
P Eın Pfarrer schrıeb eın Gedicht, das ZUT geheimen Losung wurdeVon der ersten zur zweiten Republik  19  Es wäre ebenso kurzschlüssig, die Aussage des Literaten zu überbewerten und aus dem Kontext  der Zeit herauszureißen, wie den Kärntner Pfarrer dieser Äußerung wegen als einen Agenten des  Anschlusses zu verdächtigen. Dies war er nicht, auch wenn er aus der Evangelischen Kirche der  Altpreußischen Union stammte und erst im Zuge der Los-von-Rom-Bewegung als „Sendbote‘“ des  Evangelischen Bundes um die Jahrhundertwende nach Österreich gelangt war. Sein persönliches  Lebensschicksal wird sich mit dem seiner österreichischen Kirche noch mannigfach verknüpfen, er  wird zum Superintendenten der größten Diözese gewählt (1928) und in den Jahren des Katholischen  Ständestaates (1934-1938) wird ihm ein gesamtkirchliches Vertrauensamt zuwachsen, das späterhin  die Bezeichnung Notbischof finden wird. In dieser Eigenschaft wird er - zur vaterländischen  Gesinnung in der Form des Beitritts zur Vaterländischen Front aufgefordert - sich zu Österreich als  Mutterland und Deutschland als Vaterland bekennen: im Sinne des österreichischen Dichters Robert  Hamerling (1830-1889), der in Gedichtform dieses Loyalitätsproblem der Österreichischen  „Nationalen‘‘ zum Ausdruck gebracht hatte.  Deu_tschland ist mein Vaterland!  Und Öst'reich? ei, mein Mutterland!  Ich liebe sie innig beide.  Hat Vater, Mutter nicht der Mensch?  Warum nicht so desgleichen  ein Vaterland, ein Mutterland  in Freuden und im Leide?  Um noch ein anderes Beispiel jenes unterschwelligen evangelischen Anschlußtfaumes zu zitieren,  sei eine Szene aus der österreichischen Zwischenkriegsgeschichte kurz angeleuchtet: Der erste  bürgerkriegsartige Zusammenstoß, als im Sommer 1927 der Justizpalast als „Symbol der Klassenju-  stiz‘““ angezündet wurde und ausbrannte, forderte neunzig Tote, er war das heftigste Signal der  politischen Polarisierung der österreichischen Gesellschaft. Die Regierung (es handelte sich um das  Kabinett Ignaz Seipel V: 19.5.1927-3.4.1929) blieb noch Herr der Lage, aber der Einfluß der  paramilitärischen Verbände auf das öffentliche Leben hatte sich verstärkt. Die ablehnende Haltung  des Bundeskanzlers gegenüber einer Amnestie („Verlangen Sie nichts vom Parlament und von der  Regierung, was gegenüber den Opfern und Schuldigen dieser Unglückstage milde erscheint, aber  grausam wäre gegenüber der verwundeten Republik! ...‘“) hat ihm den Beinamen „Prälat ohne Milde‘“‘  eingetragen, und hat die ohnedies schon sehr belasteten Beziehungen zwischen Kirche und  Arbeiterschaft noch zusätzlich beschwert und die Kirchenaustrittsbewegung der Sozialisten  angeheizt.  In dieser Konstellation nahm der Evangelische Oberkirchenrat (  Rundschreiben 2 309026 8 1927)  zu den „tiefbeklagenswerten“ Ereignissen Stellung. Im Bewußtsein, daß zu den Aufgaben der Kirche  auch dazugehört, „zu ihrem Teil an der Milderung dieser sozialen Gegensätze mitzuarbeiten“‘, bot  diese Stellungnahme allerdings nur Auszüge aus den Kundgebungen der Weltkirchenkonferenz für  praktisches Christentum in Stockholm (1925) und der deutschen evangelischen Kirchentage ın  Bethel-Bielefeld (1924) und Königsberg (1927). Solcherart der Aufgabe einer eigenen Stellungnahme  zur Situation in Österreich enthoben, blieb das Rundschreiben spürbar akademisch und bestärkte  aufgrund der Zitate weniger den „weltweiten Reichgottessinn‘“‘ als vielmehr die Achse zwischen  Christentum und Deutschtum („„Durch deutsche Art hat unser Christentum sein besonderes Gepräge  erhalten ...‘“), es holte die evangelischen Gemeinden Österreichs also gerade dort ab, wo sie in  beklemmender Weise um ihre Identität rangen. Deren „natürliche Deutschlandorientierung‘“ (Robert  Kauer jun.) und der gerade im Jahr 1927 mancherorts gewachsene Anschlußgedanken verbanden  sich, verstärkten sich und bestimmten die Oberflächenstruktur und das Öffentlichkeitsbild dieser  Kirche. Ein Pfarrer schrieb ein Gedicht, das zur geheimen Losung wurde ... - ein typisches Beispiel  einer „Rhetorik der Teilkulturen“ (Ernst Hanisch):  Von der Mutter schon als Kind  lernten deutsch wir beten,  wollen einst auch deutschgesinnt  vor den Herrgott treten!eın typisches Beispie]
eıner ‚Rhetorıik der Teilkulturen“ Ins Hanısch)

Von derer schon als Kınd
lernten deutsch WIT eten

wollen einst uch deutschgesinnt
VOT den Herrgott treten!
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Der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und die
Evangelische Kiırche

Der Zusammenbruch der Donaumonarchie, der sıch ber mehrere ochen 1ImM Herbst 191 erstreckte,
bedeutete auch dıe Zerschlagung der altösterreichıschen evangelıschena Diese ICHSE. die VOoN

Czernowiıtz 1m (Osten bıs Bregenz 1mM Westen und VOoN Lemberg 1mM Norden bıs I Test 1m en
reichte, verlor etiwa re1 Fünfte]l der ursprünglıchen Seelenzahlen, VOT em dıe evangelıschen
Kerngebiete in Schles:en Bıelıtz und Teschen Be]l den Reformierten die Reduktion noch viel
krasser: ıe IC hatte ihren chwerpu: in der tschechıischen Natıon und verlor eUW

hnte iıhrer vormalıgen TO
Insgesamt blieben Gemeıjunden mıt mehr als 200.00X0) Seelen übrıg Sıe Waren entweder

lutherischen (dıe überwiegende Mehrheıt) der reformiıjerten Bekenntnisses (etwa 20.000 Seelen) Fın
drıttes (unıertes) Bekenntnis hat 6S In Österreich nıcht gegeben, WEeEeNN auch die beıden Kırchen
eiıner Verfassungs- und Verwaltungsunion zusammengebunden Walen und Sınd (Evangelısche
Kırche

Im Jahre 1931 hat ıne Generalsynode beıider Kırchen ıne CUu«c Kırchenverfassung beschlossen, die den Wıllen ZUT

Einheit der Ev rIche Österreichs in unüberbietbarer Deutlichkeit Ausdruck brachte Allerdings 1st diese Kırchenverfas-
SUNg, dıe konsequenterweıise 11UI mehr VON einer TC ne nähere Konfessionsbezeichnung spricht, nıemals in Kraft
geltreien, we1] der Staat iıhr dıe Genehmigung versagte. Es aber cht 1IUT staatlıche Wıllkür. dıe hiıer Werk SCWESCH
Ist, sondern auch der Wiıderstand bekenntnisbewußter Lutheraner, dıe das Unionsprogramm nach preußischer Vorlage heftig
ablehnten

Klaus cholder hat in seıner oroßen Kirchenkampfdarsiellun g arau hingewılesen, VOINN weilcher
schliecC  1ın zentralen edeutung der ntergang des landesherrlıchen Kırchenregiments für dıe
evangelısche IC

uch In Österreich atte sıch 918 diese rage gestellt, ob nunmehr, ‚„„we1l der Kaıser nıcht mehr
da ist::  .. dıe summe»p1skopalen Rechte dıeT zurückfallen, der ob dıe kaıiserlichen Befugnisse
auf den Staat überzugehen hätten. diesem Sınne hatte dıe Staatskırchenrechtslehre
argumentiert und damıt eıne bedeutende Weıichenstellung für das weitere Schicksal der evangelıschen
TC vollzogen.

SO konnte 6S geschehen, daß der Oberkirchenrat, das oberste rgan des Kırchenregiments, 1m
unmıiıttelbaren staatlıchen Kompetenzbereıch verbliıe daß also eıne republıkanısche Eıinrıchtung (mıt
einem Juristischen Präsıdenten 1im Range e1INes Sektionschefs des Kultusministeriıums) mıt der
Kırchenleitung (und das bedeutete nach dem usammenbruch der Donaumonarchie: mıt der
Liquidierung der in uflösung befindlıchen altösterreichıschen Evangelıschen rche) betraut Wäal

DIie 55 hat siıch das gefallen lassen, Ja gefallen lassen mussen, weıl S1Ce selbst Sal nıcht In der Lage
SCWESCH Wware, dıe Kosten dieser Behörde hne weıteres tragen. Sıe in em Maße VON

staatlıchen Fiınanzleıstungen abhängıg und deshalb auch peıinlıc bemüht, das Schlagwort VON der
Trennung VON IC und taat me1ıden.

abe1 lag in der Luft Die Sozialdemokraten hatten es auf ihre ahnen geheftet und esS PTO-
orammatısch in ihrem Grundrechtsentwurf (1919) entfaltet. Ihr radıkales Irennungsprogramm sah dıe
ufhebung ler Staatsleistungen Religionsgemeinschaften VOI, dıe Abschaffung des Reliıgionsun-
terrichts und der theologıschen akultäten SOWIE dıe äkularısıerung des staatlıchen Eherechts, also
dıe oblıgatorısche ı1vılehe

Der roßdeutsche erfassungsentwurf en  1e ebenfalls eınen detaıillıerten rund- und Freiheits-
rechtskatalog, der in manchen Passagen die eımarer Reichsverfassung erinnnert und auf eın
relıg10onsneutrales Trennungs system hinzıelte. Ulrich Stutz hat dafür bekanntlıch den Ausdruck VOonN

der hinkenden Irennung geprägt
(jJanz anders SCHI1eEDHI1C dıe Entwürfe der Chrnistlichsozijalen arte1 Sıe WAäaTlTeN Status qQqUuUO

interessiert und formulıerten 11UT Pauschalgarantıien, ZU erec oder Verhältnis taat-Kırche
schwıegen SIE überhaupt.

Angesıichts dieser krassen Gegensätze wundert sıch. daß esS überhaupt ZUT erabschiedung
eıner Bundesverfassung gekommen 1st ber anders als In Weımar, dıe kırchenpolitischen
Entscheidungen e1ın schwer ITU: ompromı SCWESCNH sınd konnte Carl Schmiutt eiınmal
dıe kırchenpolitischen als „interfraktionelles Parteiprogramm“‘ bezeichnen 1m Unterschie

Weımar hat in Wıen 920 übderhaupt arau verzichtet, elineil ompromıiß, eıne mıttlere Linıe
finden; behalf sıch mıiıt einem TTrIiCK, der dann eıne einstiımmıge Verabschiedung der



71Von der ersten UFE zweıten epublı

Bundesverfassung erlauDbpte Man rezipierte das taatsgrundgesetz über dıe allgemeınen Rechte der
taatsbürger VON 1867 (durch 150 B-VG)

amlıt transponıerte das taatskırchenrec der konstitutionellen Monarchıe 1V1-
dualrechtsgarantıe der auDens- und Gewissensfreiheit und ä  15 StGG ber dıe rchen- und
Kultusfreihe1t) in dıe CUu«c republikanısche Zeıit Was aber als Proviısorium gedacht hält bıs ZULr

tunde Die verfassungsrechtliche rundlage auch des gegenwärt  ıgen Staatskırchenrechts bıldet noch
immer das ıberale Staatsgrundgesetz VOoNn 1867

Nun könnte der Eindruck entstehen, mıt der gefundenen Lösung der staatskırchenrechtliıche
Dıskurs überhaupt unterblieben ist Daß dem nıcht W, möchte ich wenı1gstens an eiınem eıspiel
explızıeren.

Der Eherechtswirrwarr der ersitien Republik
en dem Kampf dıe Befreiung der Schule VO kleriıkalen Eıinfluß, Schulgebet und
relıg1öse Übungen, N VOTFr lem dıe Eherechtsproblematık, dıe mıt er emotıionaler Beteilıigung
VON len Seıiten gefü wurde. Dazu muß werden, daß 68 in Österreich anders als eiwa in
Deutschland ach dem Kulturkampf und auch anders als in Ungarn keıne oblıgatorische Zivilehe für
alle gab (sondern NUT für Konfessionslose) und daß der Grundsatz der unauflöslıchen Katholikenehe
S 111 ABGB) sıch auch auf jene eZ0g, dıe sıch VON der römisch-katholıischen KG
hatten. eme catholicus-semper catholicus, eınmal katholısch, immer katholısch, galt alsSOo gerade 1m
IC auf das erecC und verhınderte sogenannte Scheidungskonversıonen.

OI0 ach dem der Monarchıie och VOT den ahlen für dıe konstitulerende National-
versammlung hatten dıe Sozialdemokraten dıe Inıtiative ZU[T Eherechtsreform ergriffen und eiınen
Gesetzentwurf eingebracht, der dıe geltenden katholischen Ehehindernisse (Weıhe, Gelübde
Religionsverschiedenheıit und des Katholızısmus) beseınltigte und dıe allgemeıne Trennbarkeıt der FEhe
hne Unterschied der Religionsbekenntnisse vorsah.

Eın großdeutscher Entwurf, ebenfalls och 1918 eingebracht, hatte sıch deutschen FEherecht
orlentiert (obligatorısche ıvılehe. staatlıche Matrıkenführung). ber er Entwürftfe sınd
entschlossenen Wiıderstand der römisch-katholischen TC gescheıitert, als deren polıtısches
Instrument dıe Christlichsozıjalen galten und sıch auch verstanden.

Die Christlichsozialen ıhrem überragenden arteıführer Prälat I2naz Seipel bestimmten
kulturpolıtische ogramm der FErsten Republık Vor em ging er ıhnen darum, dıie Koalıtion mıiıt
den laızıstiıschen Sozialdemokraten beenden und dıe Großdeutschen als Koalıtionspartner ZUI1

Stillhalten auf dem sensıblen Gebiet der Kirchenpolitik bewegen.
In Parenthese füge iıch hier eIn, dieser Koalitionsvereinbarung zwıschen den Großdeutschen und Christlichsozia-

len verdanken ist, 1922 dıe Wiıener Evangelisch-theologische Fakultät 1m einhundertundersten Jahr inres Bestandes
endlıch in den Verband der Universıität Wiıen inkorporiert wurde Stand bıs dahın der katholısche Stiftungscharakter derT

Universität hindernd 1m Wege, sollte dıe allgemeıne Bestandsfestigkeıit der katholisch-theologischen Fakultäten NUunNn uCh

uUunseIer zugute kommen.

Der Fherechtswirrwarr in Österreich hatte Z7WEeI TUn
Als dıe Deutsch-westungarıschen Gebiete als neuntes Bundesland Burgenland Österreich

kamen, 1e ın diesem Bundesland das ungarısche erecC in Geltung Ks hat also In einem Staat
Zzwel paralle! gültıge Eherechtsformen gegeben, wobe1l das eiıne (Burgenland: oblıgatorısche Zıvılehe
Trennungsmöglıichkeıit der Katholıkenehe, staatlıche Ehematrıkenführung) aber UTr für burgenländi-
sche Landesbürger ın Anspruch SCNOMIMCN werden konnte. Eıne burgenländische Katholikenehe
konnte also getr| werden, eıne andere aber nıcht, nıcht eınmal WENN sıch das betreffende epaar
der römisch-katholischen FTC Uurc Austrıtt entzZOog.

Diese sSchro{i{fe Haltung hinsıichtlich der Katholikenehe hatte aber ZUT olge und amıt sınd WIT
eiım zweıten rund des Fherechtswirrwarrs daß sozialdemokratıische Landeshauptleute 1
admıinistratıven Weg VO Hindernis des bestehenden eDandes dispensıierten. Sever, auf den
diese Prax1s der Dıispenserteijlung zurückgıing, hatte eiıne scheinbare Definitionslücke ausgenüuützt. s

1m ABGB (S 83) der Stelle unerorte geblieben, VONN weichen Hındernissen dıe polıtıschen
Stellen überhaupt dispensieren können. Sever ere sıch auf Präzedenzfälle VOT dem Krıeg und seizte

se1ıne Dispensgewalt als Landeshauptmann Von Niederösterreich planmäßıg e1n, den zahlreichen,
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1m Gefolge der Kriegswiırren Geschiedenen NUuN dıe Möglıchkeıit eiıner Wiederverehelichung
geben

Diese Dıspensehen werden In Östereich oft Sever-Ehen genannt, bıs 930 ıst iıhre auf 5().000
angestiegen.

Die Schwierigkeiten, dıie mıt den Sever-Ehen verbunden WAaIrcCl, agen darın. daß dıe Gerichte hler
unterschiedlich urteıilten.

Das ıne IIC} bestätigte dıe Gülugkeıt einer Dispensehe, e1] die verwaltungsbehördliche Dıispenserteilung cht

nachprüfbar sel, das andere TIC. verneıminte dıes. Als der Verwaltungsgerichtshof dıe DispenspraxIis für gesetzlıch
unzulässıg erklärte, folgten dıe Zıvilgerichte dieser Rechtsmeinung. Der dann entschied der Verfassungsgerichtshof, dıe
Gerichte nıcht zuständıg sejen, dıe Rechtmäßigkeıt der behör:  chen Dispensbefugnis fes!  stellen Er hob damıt dıe
Urteile jener Gerichte wıeder auf, die Dispensehen für ungültig erklärt hatten Kurz Nich;s kann dıe Rechtsunsicherheit
deutlicher VOTr Augen ren als diese widersprüchliche Judıkatur.

Ziemlich zeitgleich mıt dem Bekanntwerden der Lateranverträge 1929 sınd dann Schritte eıner
onkordatären Lösung gesetzt worden. uberdgem hatten dıe Großdeutschen 1929 erstmals den
Koalıtionspartner, dıe Christlichsozialen gestimmt und eiıner sozialdemokratischen Miınderheitsent-
schließung Der dıe Angleichung das deutsche erec (be1 namentlıcher Abstimmmung

enrnhne1l verholfen
Allerdings fıelen dıe Konkordatsverhandlungen dem äufıgen egierungswechse! ZU DIET:

jedenfalls hat E dann bıs Sommer 1933 gedauert, DbIS S1e 1emlıch zeitgleich mıt dem deutschen
Reichskonkordat ZUum Abschluß gebrac wurden. Das Öösterreichische Konkordat
(Dollfußkonkordat) konnte aber der unklaren parlamentarıschen Lage In Österreich erst 034
ratıiıfızıert werden, zugleıich mıt der nahme der Bundesverfassung, der Verfassung des
chrıstlichen Ständestaates. Te1111C hat 6S genausowen1g eınen Weg AUSs der FEherechtskrise geboten
1m Gegenteil: ESs N den vorhandenen FEherechtsftormen eıne weıtere hiınzu: dıe des Konkordat-
seherechts.

Ich bın amlıt e1ım nächsten Abschnıitt me1lner usführungen, der uns wıieder stärker dıe Haltung
der evangelıschenTVOT ugen ren wird.

Dıie I rutzprotestanten und der katholische Ständestaat
Es 1st dieses Kapılal unseTrTeTr Geschichte, be1 dem WIT Evangelısche noch immer dıe orößten TODIEMeEe
abDen Das zeıgen immer wıeder Festschrıiften dus$ uUuNnserIenN Gemeinden, dıe 1emlıch
unreflektiert gelegentlich SOgar polıtısche Phrasen der kultivieren.

Die wen1g ruhmvolle Ara der klerikal-faschistischen iktatur eines ngelbert Dolllfuß und ach
dessen rmordung Uurc natıionalsozıjalıstische Putschisten 1m Juli 1934 das wırd In der ] ıteratur
gelegentlıch als Hıtlers Nıederlage gekennzeıchnet (Gottfried-Kar: Kındermann dıe Ara eines Kurt
Schuschnigg hat das Schreckgespenst eiNer Neuauflage der Gegenreformatıon genäh der jedenfalls
UTC dıe Betonung des Katholischen Charakters des Staates dıe Nıchtkatholiıken VOT den Kopf
gestoßen.

Doch das Wort VO katholıschen Österreich bedeutete zunächst keıne antıprotestantische und-
gebung 1mM konfessionellen Sınn, sondern verstand sıch als Teıl des ideologıschen Abwehrkampfes

den Nationalsozjalısmus.
Wır kennen dus der Soziologıe den Vorgang der Integration und meınen amlıt dıe uCcC nach

einem übergreifenden Sınngehalt für Staat und Gesellschaft Das in Österreich bıs ZUT

Zusammenbruch der Donaumonarchie das Haus Habsburg, das Kaıserhaus, dıe CadSd d’Austra, das dıe
vielen auseinanderstrebenden Elemente der Donaumonarchıe einem (GjJanzen zusammengebunden
hat

Wesentlich dabe] zugleich das katholische Prinzıp, das diıesem Staat se1ın bestimmendes
Gepräge verlıehen hat Die Sıgnatur dieses Österreich 1e zutiefst katholısch (und ZWal in einem
konfessionellen Inn verstanden) auch dann noch, als der taat Urc das schon mehrfach erwähnte
Staatsgrundgesetz VonNn 1867 ängs einer interkonfessionellen TO geworden

ers formuliert, und aDel beziehe ich mich auf Friedrich Heer in seiınem I9  amp dıe
Öösterreichısche Identität‘‘ (1981) Es WaIilen Türkenabwehr und Gegenreformatıion, N denen
SUZUSagCH der Öösterreichische Staatsge en erwachsen Der Ständestaat knüpfte hıer eWwu

„‚Türkenabwehr, Protestantenabwehr, Hıtlerabwehr verschmelzen 1eTr eıner arole  ..
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Sehr schön kann dieser Vorgang Beispiel e1Nnes Kultbuches der damalıgen /geit veranschaulıicht werden.
„Goldene[n] uch der vaterländıschen Geschichte‘‘. das als 99  olksbuch“‘ angepriesen wurde in dem angedeuteten 1nn „alle

einem Volksganzen schmieden‘‘, Wıe Bundeskanzler Schuschnigg in seinem Orwort nschte Hıer bıldet der
Rückegriff auf dıe Gegenreformation eıne identitätsstiftende Hılfskonstruktion, den Abwehrkampf den
Nationalsozjalısmus in eın größeres hıstorısches Bezugsnetz einzubinden. Dazu gehö dann eiwa auch der Vergleich des

gefallenen „Märtyrer‘ -Kanzlers mıiıt dem Vollender der Gegenreformatıon, mıt eraınan:

Ich schließe 1eTr ein: weıtere These Der AU$ der Reichsgeschichte SCWONNCNC Osterreich-
des Ständestaates zielte allerdings auf eın „größeres‘ Österreich, auf eın ÖOsterreich in

mındestens „mitteleuropäischen Dımensionen"“ on Staudınger), indem 6r das katholische Frbe
des eılıgzen Römischen Reıiches deutscher Natıon aktualısıerte.

uch diese Überlegung ist nıcht 1mM prımär konfessionellen Inn verstehen, obzwar 1e7T
protestantisch-preußisch 1m Gegensatz katholisch-österreichisch stand Dıie Absıcht reichte aber
ber den konfessionellen spe welıt hinaus, katholisch und protestantisch SgeranneCN weltan-
schaulıchen Polarısıerungen. DIie onflıktebene nıcht in erster Linıe der konfessionelle
Gegensatz, sondern der weltanschaulıche Gegensatz. Hınzu kommt, dıie angedeutete katholische
Reichssehnsuch durch dıe theologısche Lehre VOoN der Christkönigsherrschaft uüberho wurde. Diese
Königsherrschaft Chnistı sollte konkrete Gestalt annehmen und VOoN eıinem verchristliıchten Osterreich
seinen Ausgang nehmen.

Mıt ec 1st diese Herrschaftsideologie eıner gottgewollten Gesellschaft als der entscheidende
Angelpunkt des katholischen eges in die Dıktatur bezeichnet worden Ins anısc eın Weg, der
offenbar dort seınen Anfang nahm, taat und Gesellschaft nıcht mehr unterschıeden wurden,
der christliıche Anspruch el Flemente und Gesellschaft) miıteinander verklammerte und
amıt aufho

diesem ınn erwIies sıch der Christliche Ständestaat als betont antılıberal. Ja gab
wesentliche Errungenschaften des lıberalen Staatsverständnisses pre1s, indem GF siıch mıt eiıner
estimmten TC ıdentifizıerte und VOoN der rundprämıisse weltanschaulıcher Neutralıtät abrückte

Dieses Abrücken VOoN der weltanschaulıchen Neutralıtät und das ENSC Bündnıs zwıschen Tron
und Altar erfolgte aus Gründen der Selbstbehauptung des Staates und wurde als Gegenkonzept ZuU

schluß proklamıiert. Die Brüskıerung er Nıichtkatholıken wurde e1 bewußt in auf
SCHOMMICH als eıner Quantıite neglıable.

Diese Sıchtweise wirkte sıch SORar auf dıe staatskirchenrechtliche ene Aaus Miıt Kom wurde eın völkerrechtlıcher

Vertrag geschlossen, das Konkordat VONN 933/34 das der beherrschenden tellung der römisch-katholischen Kırche ım
Ööffentlichen ] eben Rechnung be1 der evangelischen TC unterblieb ıne vergleichbare staatskırchenrechtliche
Neuregelung, obzwar ıne solche in USSIC: gestellt worden Hıer zeıgte sıch Un auch,. der Ständestaat dıe
kirchenhoheıiıtliıchen Bındungen elegant auszunuützen verstand und cht 1m entferntesten daran dachte. den Oberkirchenrat als
staatlıche Kirchenbehörde au$s seinem FEinflußbereic entlassen und durch ıne Kırchenleitung (Bıschofsamt
Führerprinz1p) ersetzen

Daß dıie Verhandlungen mıiıt dem taat praktısch bıs 93’7 mißlungen SInd, Jag nıcht zuletzt der

Haltung der Evangelıschen TC gegenüber dem Neuen Osterreich (abzulesen der Niıichtbereit-
schaf! Beitrıitt ZUT Vaterländıschen Front), dem Wiıderstand, der ihm ıer entgegenflammte.

Dıie Konfessionalısıerung des Ööffentlichen ens aus weltanschaulıchen Gründen, dıe Betonung
des katholischen Charakters des es hatten für die Evangelıschen 7WEe] wichtige Folgen:

a) Sie wurden sSONders sens1ibel, ihre konfessionelle Gleichberechtigung betrifft
S1ie entwickelten eın antikatholisches Elitebewußtsein

Dieses antıkatholische Elitebewußtsein richtete sıch den Politischen Katholiziısmus, der

Relıgion als Paravent für anrüchige polıtısche( benützte und instrumentalısıerte
Hanısch)

erse1be orwurf der Instrumentalısıerung wırd allerdings 1m egenZUg auch den sogenannten
Irutzprotestanten gemacht Darunter verstand Bundeskanzler Schuschnigg seiner eıgenen Definıition
zufolge eiıne künstlıche, VOI dem Krieg importierte Los-von-Rom-Mentalıtät, dıe lediglich polıtısche
und ZW. antıösterreichische Absıchten verfolgte Dıiıe Anspielung auf dıe zahlreichen in den ahren
der 0Os-von-Rom-Bewegung nach Österreich gekommenenen ıkare und Pfarrer reichsdeutscher
Herkunft hegt klar Sıe galten auch allenthalben als Agenten des Anschlusses
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Das antıkatholische Elıtebewußtse1i tellte eıne Allıanz her zwıschen denen. die ihres relıg1Ö-
SCIH Bekenntnisses wıllen verfolgt wurden, und Jenen, dıe ihres polıtıschen Bekenntnisses
eans und verfolgt wurden.

In den Jahren des tändestaates Sind evangelısche Geistliche polızeilıche Oder gerichtliche Ermittlungen gefü
worden. Die meılsten Verfahren sınd 1m Sand verlaufen oder endeten wıe das Hornberger Schießen Etliche Geistliche
(Vikare und Hılfskräfte) mußten Österreich vorzeıtig verlassen, weıl S1e keine taatlıche Bestätigung erhielten EFtliıche
Relıgionslehrer wurden AUuUS$S dem Schuldıiens entlassen, e1] SsIE keine e W: für ıne vaterländısche rzıiehung gaben. In
len en spielte dıe Parteinahme für dıe verbotene SDAP 1ne olle, se1l 1n propagandiıstischer e1Ise Oder auch 11UT ıIn
Form seelsorgerlicher Begleitung VOIl ıllegalen NS-Parteimitgliedern.

geradezu exemplarıscher Weıise tellte sıch diese Allıanz dar 1mM des geforderten Beıtrıtts
ZUT Vaterlä  ıschen Front, der polıtıschen Eınheitsorganısatıon des Ständestaates.

Miıt dem Kruckenkreuz als EFmblem Es 1st ein KTEUZ, dessen 1er Arme Je ıne Krücke bılden, Symbol einer christlıch-
übernationalen Reichsidee (be! ITheoderıch), spätmittelalterliches euzfahrerzeichen, „5Symbol der höchsten Ideale des
Hochmittelalters‘‘ wurde als christliches 5Symbo!l der heidnıschen Swastıka, dem Hakenkreuz entgegengestellt.

Hıer berührten sıch dıe Argumente, ja wurden austauschbar. der Wıderspruch Zzu katholı-
schen Österreich dus konfessionellen oder weltanschaulıichen Gründen erfolgte, 1e 1Im rgebnıs
gleich.

Aus der Allıanz entwıckelte sıch eıne ymbıiose dort, Natıionalsozıalısten, der ständestaat-
lıchen erfolgung entkommen, dem ante der evangelıschen TC Zuflucht suchten und
en

Humanıtäre der SDAP (Hılfswerk Langoth) Angehörge der Julıputschisten wurde über Pfarrämter
abgewickelt.

Verwendung kırchlicher inrıchtungen als amung für ıllegale Parteitätigkeıit. SO wurde das kırchliıche Vereinswesen
vieliacC. dazu NUu' NS-Zusammenkünfte verschleijern.

Dıie facettenreıiche ymbiose zwıischen Protestanten und Nationalsozıjalısten zeıgte sıch aber auch
eispie der Übertrittsbewegung, dıe deshalb polıtısch interpretiert und krimimnalısıert wurde.

EKs handelte sıch eiıne natıonale, polıtısch motivlierte rweckungsbewegung, deren relıg1öse
Iragweıte sehr unterschiedlich beurteilt wurde. Sıe hat eiwa das Wort VON den polıtısch Mıbvergnüg-
ten provozlert, dıe Adus polıtıschem Irotz den schluß uUNseTE TC suchten und diese eınem
ammelbecken polıtisch Miıßvergnügter machten. Es hat diesen warnenden Stimmen durchaus
nıcht gefehlt, dıe polıtısche Motiıve als Konversionsbegründung entschieden ablehnten (SO etwa das
Übertrittsbüchlein eıner theologıischen Arbeıitsgemeinschaft in Wıen: "Evangelısches Christentum“
VON Helmut Gollwitzer, Margarete Hoffer, Herbert Krımm und Tr1tz TDst, Wiıen o.J Vor dieser
Broschüre hat dann auch prompt dıe SDAP ihre übertrittsinteressierten Gesinnungsgenossen
ausdrücklıch gewarnt), S$1e blıeben aber in der Mınderheıt gegenüber eiıner VonNn Übertrittszahlen
eiındruckten und sıch beeindrucken lassenden Pfarrerschaft der ege en dıe Pastoren auch
in diesen polıtıschen Konvertiten Wahrheıitssucher rblıickt und ıhnen deshalb dıe Kırchentüren
besonders weıt en gehalten. Wann immer NUunNn der Ständestaat polızeilıche Maßnahmen
ıllegale Parteimitglieder der SDAP ergnff, konnten dieselben geschic 1es als Eıngriffe In ıhr
Grundrecht der aubens- und Gewi1issensfreiheit deklarıeren und dıes geschic 1mM Ausland
propagleren:

SO 1st beispielsweıise auch das große Beschwerdebuch der Protestanten verstehen, das VO

späteren OKR-Präsidenten Kauer zusammengestellt wurde, aber nıcht In Österreich
erscheinen konnte, sondern der Patronanz eines Herausgeberkollektivs ın Uurıc 936 erschıen:
Die Gegenreformatıon in Neu-Österreich. Eın Beıtrag ZUT Lehre VO katholıiıschen Ständestaat.
Z7/wel Jahre später

wırd siıch se1in eigentliıcher Verfasser Kauer dazu bekennen und eingestehen, daß 1m
Auftrag des Reichspropagandaministeriums gehande hätte, Dr Megerle als Verbindungs-
INan und als 1e]1 der Denkschrift „das katholische System 1im neutralen Ausland
dıskredıitieren“‘. Als das Buch 1mM Maärz 1936 (also SCIAUMIC Zeıit VOT den Olympischen Spielen In
Berlın, aber offenbar ın Verbindung amı in Urıc erschıen, ist Wıen gehörıg blamıert, das
Außenamt äßt unverzüglıch Erhebungen Urc dıe Öösterreichische Gesandtschaft anstellen, ann
aber bezüglıch der Tiıtelblatt ange  en Herausgeber keıine substanzıellen Hınwelse in Erfahrung
bringen. Es sınd UTrC dıe honorige Schweilizer Jurıisten, Dr Kurt Aebı, Dr Theodor Bertheau,
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Dr Hans arner, Dr eyer SOWIEe der Dırektor der epıleptischen Anstalt in Urıc Pfarrer Rudolf
rob Alle verfügten TE11C ber Kontakte nach Deutschland, e1] standen S1e den
„Schweizerischen Monatsheften‘‘ nahe, dıe blauäugıg dıe Lage ImM Drıtten e1iclc beurteilten,
und schon der eiıne der andere Artıkel ber dıe schwierıge Lage der Protestanten Osterreichs
erschıenen

DiIe Konstellatıon des katholiıschen Ständestaates verhinderte in Österreich eıne der Bekennenden
IC vergleichbare Bewegung einer kırchlichen Selbstbesinnung. Hıer blickte gebann auf den
katholiıschen Staat und regıstrierte jeden Nadelstıich, ıhn als Gegenreformatıon denunzieren.
Und den Dolchstoß, der dıe Bekennende IC 1m eic gefü wurde, 1mM deutschen
‚„„‚Kırchenstreıit“, WIe 68 verharmlosend in Österreich hıeß, den sah nıcht Die Berichte, dıe In der
Regjerungspresse ber den Kırchenkampf erschıenen sınd, wurden als Propaganda des Ständestaates
abgetan.

Am ehesten verfügten Theologijestudenten ber Informatıonen, soferne den bevorzugten
akultäten in Leıipzig und Erlangen überhaupt ırchenkampferfahrungen sammeln Waren

Immerhiın gab 5 eiınen Pfarrer, der ZUT armer Theologischen Erklärung 034 eıne begeısterte
Zustimmung ach Oeynhausen chıckte Pfiarrer Ernst Koch, der aber polıtısch schwer
kompromittiert Urc se1ın Engagement für den Ständestaat, als eiıner der wenigen Mandatare
evangelıscher Konfession wiırkte 1: 1im steliermärkıschen Landtag.

Erst verhältnısmäßıg Sspät, 193 7, werden FEinzelheiten ber den ideologischen Abwehrkampf
den Rosenberg-Mythus ZUT Kenntniıs SCHOMMMIACN. DIe VO Kasseler Gremimum Zu Reformatıi-

Onsfest 93/ verfaßte Erklärung Rosenbergs Kampfschrıift ‚„„‚Protestantische Rompilger” wırd In
SC auch in Österreich verbreiıtet. Sıe wiıird ZUTN Anlaß für einen dramatıschen Appell des
Notbischofs ohannes Heıinzelmann. seınem Neujahrshirtenbrief 938 warnte 1: entschıeden
VOT dem sıch greiıfenden Neuhe1ij1dentum 1mM e1ic Ja GT SCANI1e€ SOSar mıt dem Ständestaat
Frieden und empfiehlt 1UN ndlıch auch den Beıitrıitt ZUT Vaterländıschen Front 1mM Wiıssen, daß CS

jenseı1ts der Grenze UuMl!| (GGanze geht (Er selbst wırd ıhn jedoch nıcht vollzıehen und für diese
Ekıinstellung Nachsiıcht be] den mtsbrüdern bıtten.)

och dieses Wort ZUTN Jahreswechsel 937//38 wollte Ian in Österreich nıcht mehr hören.
vielen Geme1jinden wırd der Hırtenbrief nıcht verlesen und dem bıslang unbestrittenen Führer der
TC das Vertrauen Er hat sıch ber diesen Vertrauensverlust mıt dem bekenntnishaften

anderen Herrn der eılıster stehen.
Luther gemahnenden) Wort getröstet: Es ist besser mıt Chrıistus falleq,„ als mıt irgendeınem
ach einemz tellte C1: dann fest

„‚Manch einer, der sıch me1lnes NeuJahrshirtenbriefes VO vergangenen Jahr innerlıch VONN mir abgewendet
erkennt jetzt, nachdem dıe Dınge ıne für uns recht schmerzlıche Entwicklung erfahren aben, die Berechtigung meıner
Darlegungen7  Von der ersten zur zweiten Republik  Dr. Hans Glarner, Dr. E. Geyer sowie der Direktor der epileptischen Anstalt in Zürich Pfarrer Rudolf  Grob. Alle verfügten freilich über Kontakte nach Deutschland, zum Teil standen sie den  „Schweizerischen Monatsheften‘““ nahe, die etwas blauäugig die Lage im Dritten Reich beurteilten,  und wo schon der eine oder andere Artikel über die schwierige Lage der Protestanten Österreichs  erschienen war.  Die Konstellation des katholischen Ständestaates verhinderte in Österreich eine der Bekennenden  Kirche vergleichbare Bewegung einer kirchlichen Selbstbesinnung. Hier blickte man gebannt auf den  katholischen Staat und registrierte jeden Nadelstich, um ihn als Gegenreformation zu denunzieren.  Und den Dolchstoß, der gegen die Bekennende Kirche im Reich geführt wurde, im deutschen  „Kirchenstreit‘“, wie es verharmlosend in Österreich hieß, den sah man nicht. Die Berichte, die in der  Regierungspresse über den Kirchenkampf erschienen sind, wurden als Propaganda des Ständestaates  abgetan.  Am ehesten verfügten Theologiestudenten über Informationen, soferne an den bevorzugten  Fakultäten in Leipzig und Erlangen überhaupt Kirchenkampferfahrungen zu sammeln waren.  Immerhin gab es einen Pfarrer, der zur Barmer Theologischen Erklärung 1934 eine begeisterte  Zustimmung nach Oeynhausen schickte: Pfarrer Jakob Ernst Koch, der aber politisch schwer  kompromittiert war durch sein Engagement für den Ständestaat, als einer der wenigen Mandatare  evangelischer Konfession wirkte er im steiermärkischen Landtag.  Erst verhältnismäßig spät, 1937, werden Einzelheiten über den ideologischen Abwehrkampf  gegen den Rosenberg-Mythus zur Kenntnis genommen. Die vom Kasseler Gremium zum Reformati-  onsfest 1937 verfaßte Erklärung zu Rosenbergs Kampfschrift „Protestantische Rompilger“ wird in  Abschrift auch in Österreich verbreitet. Sie wird zum Anlaß für einen dramatischen Appell des  Notbischofs D. Johannes Heinzelmann. In seinem Neujahrshirtenbrief 1938 warnte er entschieden  vor dem um sich greifenden Neuheidentum im Reich. Ja er schließt sogar mit dem Ständestaat  Frieden und empfiehlt nun endlich auch den Beitritt zur Vaterländischen Front - im Wissen, daß es  jenseits der Grenze ums Ganze geht. (Er selbst wird ihn jedoch nicht vollziehen und für diese  Einstellung um Nachsicht bei den Amtsbrüdern bitten.)  Doch dieses Wort zum Jahreswechsel 1937/38 wollte man in Österreich nicht mehr hören. In  vielen Gemeinden wird der Hirtenbrief gar nicht verlesen und dem bislang unbestrittenen Führer der  Kirche das Vertrauen entzogen. Er hat sich über diesen Vertrauensverlust mit dem bekenntnishaften  anderen Herrn oder Meister zu stehen.  (an Luther gemahnenden) Wort getröstet: Es ist besser mit Christus zu falleq,„ als mit irgendeinem  Nach genau einem Jahr stellte er dann fest:  „Manch einer, der sich wegen meines Neujahrshirtenbriefes vom vergangenen Jahr innerlich von mir abgewendet hatte,  erkennt jetzt, nachdem die Dinge eine für uns recht schmerzliche Entwicklung erfahren haben, die Berechtigung meiner  Darlegungen ...‘“  6. Die Evangelische Kirche in der Ära des sog. Dritten Reiches  Der Rücktritt Johannes Heinzelmanns von seiner Funktion als Vertrauensmann der Superintenden-  ten/Vertrauensmann der Kirche (plebiszitäres Bischofsamt) im Jänner 1938 bedeutete einen ersten  Schritt der Gleichschaltung. Als sich der Oberkirchenrat im März 1938 zugunsten der Schuschnigg-  schen Volksabstimmung ausspricht, wird der zweite Schritt der Gleichschaltung vollzogen. Noch vor  dem Einmarsch der deutschen Truppen zwingt eine „kirchliche Hinrichtungskommission“ die für die  Befürwortung der Volksabstimmung verantwortlichen Ratsmitglieder des Oberkirchenrates zum  Rücktritt. Es kommt zur Wachablöse, zu einem Generationenwechsel, und in diesem Zusammenhang  auch zur Verabschiedung eines innerkirchlichen Anschlußgesetzes. Die Evangelische Kirche soll voll  und ganz zur Deutschen Evangelischen Kirche gehören.  Einige Tage später beim Führerempfang wird dem neuen Präsidenten des Oberkirchenrates,  Dr.jur. Robert Kauer, erklärt, der östereichischen Kirche käme eine besondere Aufgabe im Rahmen  des deutschen Gesamtprotestantismus zu, eine Bemerkung, die Kauer geradezu als Auftrag empfand,  an der Lösung des Kirchenkampfes mitzuwirken. Er tut es, indem er sich den Neuordnungsbemühun-  gen des Reichskirchenministers Hanns Kerrl zur Verfügung stellt und dessen „Oktoberprogramm“ in  Österreich realisiert. Dieses „Führerwort‘“ diente ihm jedenfalls als Legitimation für alle weiteren  Maßnahmen:Die Evangelische Kirche In der Ara des OS Dritten Reiches
Der Rücktritt ohannes Heınzelmanns VON seiner Funktion als Vertrauensmann der Superintenden-
ten/Vertrauensmann der T (plebiszıtäres Bıschofsamt 1Im Jänner 9038 bedeutete eınen ersten
Schritt der Gleichschaltung. Als sich der Oberkirchenrat 1mM Maärz 0238 zugunsten der Schuschnigg-
schen Volksabstimmung ausspricht, wiırd der zweıte Schritt der Gleichschaltung vollzogen. och VOT
dem Eiınmarsch der deutschen Iruppen zwıingt eıne „kırchliche Hınrıchtungskommission" die für dıe
Befürwo  ng der Volksabstimmung verantwortlichen atsmıtglıeder des Oberkıirchenrates Zzu

Rücktritt Es kommt ZUT Wachablöse, einem Generationenwechsel, und ıIn diesem Z/Zusammenhang
auch ZUT Verabschiedung eines innerkırchlichen Anschlußgesetzes. Dıie Evangelısche PC soll voll
und Sanz ZUT Deutschen Evangelıschen IC gehören

Eınige Tage spater e1m Führerempfang wird dem Präsıdenten des Oberkırchenrates,
r.Jur Kauer, erklärt. der Ööstereichischen T ame eıne besondere Aufgabe 1mM Rahmen
des deutschen Gesamtprotestantismus eıne emer.  ng, dıe Kauer geradezu als Auftrag empfand,

der Lösung des Kırchenkampfes miıtzuwirken. Er tut CS, ındem sıch den euordnungsbemühun-
gCN des Reichskıirchenministers Hanns errT| ZUT Verfügung stellt und dessen „UOktoberprogramm““
Österreich realısıiert. Dieses „Frührerwort‘“ diente ıhm jedenfalls als Legıtimation für alle weıteren
Maßnahmen



Kar|] Schwarz

a) Er eht dıe Vereidigung der Pfarrer auf Hıtler UTC
ET Oordnet (gegen den Wiıderspruch und Protest des dienstältesten Superintendenten Heinzelmann das Singen des
Horst-Wessel-Liedes Dbeım Festgottesdienst anläßlıch der Volksabstimmung VO Aprıl 9023%

C) Die Kırche präsentie: sıch als Hauptträger 1m Vo  schen Abwehrkampf der Ostmark (vor
ıne beeindrucken oTOße VON arrern geben sıch als ıllegale Parteimitglieder erkennen.
ET unterzeichnet dıe Godesberger Erklärung.

Dies es hat ıhren Ruf als Nazıkırche bestärkt, der ihr den ahren des Ständestaates zugewach-
SCl und dem S1e sıch HTG ein1ıge Monate des ahres 1938 SOMNECN

Sıe stan! 1m Miıttelpunkt samtlıcher kırchliıcher Vereinspubliıkationen (vom Pfarrervereın bis ZUIN Gustav-Adolf-Vereın
und EV. un! Und In len diesen Anschlußartikeln 1st davon dıe Rede, dıe Wiıedervereimnigung Deutschösterreichs mit
dem Deutschen Reıich „ECIN richtendes Eingreifen des lebendigen Gottes  d der einmarschıerende Hıtler als ıne nkarnatıon
göttlıchen Heilshandelns 'achten se1

Miıt dem Sonnen 68 bald aus, enn dıie TECUC Sprachregelung dem schluß auf den
Fuß Ich zıtiere N einem aNONYTNCH Schreiben VO Sommer 1938

„Der Führer hat den schluß vollzogen und der Gott, den WIT glauben, hat ihn gesegnel. ES 1st dıes aber nıcht der
Gott, VON dem Ihr Judenbuch |dıe Bıbel] spricht, cht der Ihres Jüdıschen salmısten und Propheten und al] jener
Gestaltungen In dem größten Schwindelbuch sondern 1st der Gott, der sıch In UNSeTETNN Boden und Blut, in unNns offenbart
und der uns deutschen enschen den Führer Sanı Beschmutzen S1ie also cht dıe gTOße lat des Anschlusses UrcC eın
schleimıges schwätz über dıe Kraft des 'Evangelıums’26  Karl Schwarz  a)  Er zieht die Vereidigung der Pfarrer auf Hitler durch.  b)  Er ordnet (gegen den Widerspruch und Protest des dienstältesten Superintendenten J. Heinzelmann) das Singen des  Horst-Wessel-Liedes beim Festgottesdienst anläßlich der Volksabstimmung vom 10. April 1938 an.  c)  Die Kirche präsentiert sich als Hauptträger im völkischen Abwehrkampf der Ostmark (vor 1938).  d)  Eine beeindruckend große Zahl von Pfarrern geben sich als illegale Parteimitglieder zu erkennen.  e)  Er unterzeichnet die Godesberger Erklärung.  Dies alles hat ihren Ruf als Nazikirche bestärkt, der ihr in den Jahren des Ständestaates zugewach-  sen war - und in dem sie sich durch einige Monate des Jahres 1938 sonnen durfte.  Sie stand im Mittelpunkt sämtlicher kirchlicher Vereinspublikationen (vom Pfarrerverein bis zum Gustav-Adolf-Verein  und Ev. Bund). Und in allen diesen Anschlußartikeln ist davon die Rede, daß die Wiedervereinigung Deutschösterreichs mit  dem Deutschen Reich „ein richtendes Eingreifen des lebendigen Gottes‘, der einmarschierende Hitler als eine Inkamation  göttlichen Heilshandelns zu betrachten sei.  Mit dem Sonnen war es bald aus, denn die neue Sprachregelung folgte dem Anschluß auf den  Fuß. Ich zitiere aus einem anonymen Schreiben vom Sommer 1938:  „Der Führer hat den Anschluß vollzogen und der Gott, an den wir glauben, hat ihn gesegnet. Es ist dies aber nicht der  Gott, von dem Ihr Judenbuch [die Bibel] ... spricht, nicht der Ihres jüdischen Psalmisten und Propheten und all jener  Gestaltungen in dem größten Schwindelbuch, sondem es ist der Gott, der sich in unserem Boden und Blut, in uns offenbart  und der uns deutschen Menschen den Führer sandte. Beschmutzen Sie also nicht die große Tat des Anschlusses durch ein  schleimiges Geschwätz über die Kraft des ‘Evangeliums’ ... Das verbitten wir Nationalsozialisten uns ganz entschieden.‘‘  Hand in Hand mit dieser ideologischen Auseinandersetzung geht eine massive Kirchenaustritts-  propaganda. Bei etwa einem Siebtel der Seelenzahl von 1938 fällt sie auf fruchtbaren Boden. In den  sieben Jahren bis 1945 verlassen 41.456 Menschen die Evangelische Kirche, darunter drei Pfarrer,  zehn Vikare und 33 Theologiestudenten.  Die anfängliche Begeisterung weicht bald einer gründlichen Ernüchterung, ja in den Gemeinden  macht sich sogar eine Verbitterung breit, als der Oberkirchenrat das konfessionelle Schulwesen den  neuen Machthabern als Morgengabe übergibt: das waren immerhin 94 Volksschulen, 4 Hauptschu-  len, 4 Mittelschulen mit ca. 240 Lehrkräften und betraf annähernd 9.000 Schüler.  Das kirchliche Vereinswesen wird ebenfalls ein Opfer der neuen Machthaber. Sie requierierten  auf diesem Weg enorme Vermögenswerte (ca. 10 Millionen Mark).  Will man alle diese Maßnahmen der Nazis auf den Begriff bringen, so kann auf die Propaganda-  formel von der Entkonfessionalisierung der Ostmark verwiesen werden. Sie betrafen a. das  konfessionelle Schulwesen, b. die Stellung des Religionsunterrichts und der Religionslehrer und c.  die Vereinheitlichung der Ehegesetzgebung.  Mit der Einführung des reichsdeutschen Eherechts gelang dem NS-Staat mit einem Schlag die  Lösung des Eherechtswirrwarrs - und das unter begeisterter Zustimmung der Evangelischen Kirche.  Für manche Ohren ist es heute geradezu peinlich, wie sehr sich die Evangelischen für die Wohltat der  Ehescheidung bei der Staatsführung bedankten.  Ähnlich ist es bei der Preisgabe des Schulwesens: In vielen Gemeinden hatten die Evangelischen  unter größten Anstrengungen ihre konfessionelle Schule am Leben erhalten, jetzt wurde sie, für die  Gemeindeglieder vielfach unverständlich, hergegeben: mit dem Argument und dem naiven  Vertrauen, daß der Führer, „wenn wir dem Führer geben, was des Führers ist, dem Volk, was dem  Volk gehört, uns auch nicht hindern wird, Gott zu geben, was Gottes ist“ (Helmuth Pom-  mer/Bregenz).  An weiteren staatskirchenrechtlichen Maßnahmen ist vor allem das 1939 verabschiedete Kirchen-  beitragsgesetz zu nennen. Es stellte einen ersten Schritt der kirchenpolitischen Pläne Martin  Bormanns im konkordatsfreien Österreich dar und zielte (nach Klaus Scholder) darauf, „die Kirchen  als private Vereine verkümmern zu lassen und sie zu gegebener Zeit zu liquidieren‘“. Darin trug dieses  Gesetz modellhafte Züge für eine „spätere reichseinheitliche Regelung‘“ nach dem Krieg. Es  verdrängte die Kirchen aus der Öffentlichkeit, versagte ihnen weitere staatliche Zuschüsse und zwang  sie, sich durch Quasi-Vereinsbeiträge selbst zu finanzieren und im Säumnisfall den Zivilrechtsweg zu  bestreiten.  Das für die Evangelische Kirche folgenschwerste Trennungsgesetz war die Entstaatlichung des  Oberkirchenrates im Laufe des Jahres 1939 - erwachsen aus der Topik der reichsdeutschen  Staatskirchenrechtslehre seit 1918. Auch dieses Gesetz wurde von seiten der Evangelischen dankbar  begrüßt, meinten sie doch damit auch das Mißtrauen, das bisher der obersten staatlichen Kirchenlei-Das verbıitten WIT Nationalsozıjalısten uns anz entschıeden  ..

Hand In Hand mıt dieser ideologıschen Auseinandersetzung geht eıne AaSS1ve Kırchenaustritts-
ropaganda Be1l etiwa einem Siebtel der eelenzah VoN 938 S1e. auf ruchtbaren en den
s1ıeben ahren bıs 945 verlassen Menschen dıe kvangelısche rche, darunter Te]1 Pfarrer,
zehn are und Theologıiestudenten.

Die anfänglıche Begeıisterung weiıicht bald eiıner gründlıchen Ernüchterung, Ja In den Gemeiınunden
macht sıch SOgar eıne erbıtterung Dreıt, als der Oberkıirchenrat das konfessionelle Schulwesen den

Machthabern als Morgengabe überg1bt das WAalen immerhın Volksschulen, Hauptschu-
len, Miıttelschulen mıt 240) Lehrkräften und betraf annähernd 9000 Schüler

Das kırchliche Vereinswesen wırd ebenfalls eın pfer der Machthaber Sıe requlerlerten
auf diesem Weg Vermögenswerte (ca Mıllıonen Mark)

Wıll alle diese Maßnahmen der Nazıs auf den egT1 bringen, kann auf dıe Propaganda-
orme VonNn der Entkonfessionalisierung der Ostmark verwıesen werden. S1e eiraien das
konfessionelle Schulwesen, dıe tellung des Relıgionsunterrichts und der Relıgionslehrer und
dıe Vereinheıitlıchung der Ehegesetzgebung.

Miıt der Eınführung des reichsdeutschen Eherechts gelan  &S  o dem NS-Staat mıiıt eınem Schlag dıe
Lösung des Eherechtswirrwarrs und das begeısterter Zustimmung der kvangelıschenn
Für manche Tren 1st CS heute geradezu peinlıch, WwI1Ie sehr sıch dıe kvangelıschen für dıe Wohltat der
Ehescheidung De1l der Staatsführung bedankten

Ahnlich i1st 68 be1 der eısgabe des Schulwesens vielen Gemeinden hatten die Evangelıschen
größten Anstrengungen iıhre konfessionelle Schule Leben erhalten, jetzt wurde s1e, für dıe

Gemeindeglieder vielfiac unverständlıch, hergegeben: mıt dem Argument und dem nalıven
Vertrauen, daß der Führer, „WCNnN WIT dem Führer geben, Was des Führers Ist, dem Volk, Was dem
Volk gehört, uns auch nıcht hındern wird, ott geben, Wäas Gottes 1st  66 eImu Pom-
men  regenz)

weıteren staatskırchenrechtlichen Maßnahmen ist VOT em das 9039 verabschiedete Kırchen-
beitragsgesetz NeMNNeEN | D tellte eınen ersten Schruiutt der kırchenpolıitischen Pläne Martın
Bormanns 1m konkordatsfreıen Österreich dar und zielte NaC Klaus Scholder) arauf, „dıe rchen
als prıvate Vereıne verkümmern lassen und S$1e gegebener Zeıit lıquidieren"‘. Darı rug dieses
Gesetz modellhafte Züge für eıne „Spätere reichseinheitliche egelung“ nach dem Krıeg Es
verdrängte dıe rchen N der Öffentlichkeit, versaglte ıhnen weıtere staatlıche Zuschüsse und W:
s1e, sıch Urc Quası- Vereinsbeiträge selbst finanzıeren und 1mM Säumnıisfall den Zivilrechtsweg
bestreıten.

Das für dıe Evangelısche e folgenschwerste Trennungsgesetz dıe Entstaatlichung des
Oberkirchenrates 1m Aauie des ahres 19539 erwachsen N der Oop1 der reichsdeutschen
Staat  kırchenrechtslehre seı1ıt 918 uch dieses Gesetz wurde VOoN seıten der Evangelıschen dankbar
egrüßt, me1ınnten s1e doch amlıt auch das Miıßtrauen, das bısher der obersten staatlıchen Kırchenlei-



Von der erstien ZUuT zweıten Republık A

tung entgegengebracht werden mußte, eseılt1 en enn der ORKR gehört AUN der Kırche, WIE
dıe Kirche ıhm gehö

Aber diese Stilblüte und dıie darın Ausdruck gebrachte offnung sollte sıch nıcht ewWw.  rnel1l-
ten uch in seiner verkırchlichten Form 1e ıhm das Miıßtrauen nıcht 9 zumal als der
geistlıche Leıter der FCHEO. Hans Eder, geme1ınsam mıit dem Kırchenjuristen Heıinrich 1ptak eıne
Ordnung des geıistlıchen Amtes (1940) ausarbeıtete, dıe außerst ubtile kırchenrechtliche Weichen-
stellungen vornahm und dem leıtenden geistlıchen Amtsträger den ıfte e1InNnes 1SCNOIS verlieh

Am Beıispıiel Hans Eders, eines irommen pietistischen Dorfpfarrers in Oberösterreıich, kann dıe
polıtısche Gebrochenheıit des hıesigen Protestantismus ebenso aufgeze1 werden wI1Ie ensweg
se1nes Nachfolgers, des dus$s Cillhı/Untersteiermar' stammenden und In der außerdeutschen Oolks-
msarbeiıt fest verankerten Gerhard May, der 1944 als Bıschof berufen wurde. Hatte Eder, zunächst
glühender Natıionalsozıalıst, geistlıch-theologischen schluß eiım uthertum seiner bayerıschen
Nachbarkirche gesucht und in andesbıscho Hans Meiser eınen persönlıchen Mentor gefunden,

May den VonNn seinem orgänger eingeleıteten Selbstbesinnungsprozeß fort und wußte auch
ideologısche Posıtionen völkısch-nationaler Provenıjenz ZU überwiınden, für dıe och wenıge Jahre
ZUVOTLTI, 1936, mıt dem Ehrendoktorat der Universıi1tät Heıdelberg ausgezeıichnet worden W, und dıe
ıhn für eınen geplanten hrstuhl für kırchliche und Öölkısche Dıasporakund der Wiıener
Evangelısch-theologischen Fakultät (1938) qualıifizie hatten. Die Berufung kam ıindes nıcht
zustande, SICE scheıterte ebenso WIe der geplante Ausbau der Wiıener ‚Grenzlan  Jtät” Veto des
Münchner Braunen Hauses.

’‚III den agen, da das mächtige rıtte e1cCc und der Natıionalsozjalısmus zusammenbrachen,
erwıies sıch der LotgesagteVon der ersten zur zweiten Republik  27  tung entgegengebracht werden mußte, beseitigt zu haben: denn der OKR gehört nun der Kirche, wie  die Kirche ihm gehört.  Aber diese Stilblüte und die darin zum Ausdruck gebrachte Hoffnung sollte sich nicht bewahrhei-  ten. Auch in seiner verkirchlichten Form blieb ihm das Mißtrauen nicht erspart, zumal als der  geistliche Leiter der Kirche, Hans Eder, gemeinsam mit dem Kirchenjuristen Heinrich Liptak eine  Ordnung des geistlichen Amtes (1940) ausarbeitete, die äußerst subtile kirchenrechtliche Weichen-  stellungen vornahm und dem leitenden geistlichen Amtsträger den Titel eines Bischofs verlieh.  Am Beispiel Hans Eders, eines frommen pietistischen Dorfpfarrers in Oberösterreich, kann die  politische Gebrochenheit des hiesigen Protestantismus ebenso aufgezeigt werden wie am Lebensweg  seines Nachfolgers, des aus Cill/Untersteiermark stammenden und in der außerdeutschen Volks-  tumsarbeit fest verankerten Gerhard May, der 1944 als Bischof berufen wurde. Hatte Eder, zunächst  glühender Nationalsozialist, geistlich-theologischen Anschluß beim Luthertum seiner bayerischen  Nachbarkirche gesucht und in Landesbischof Hans Meiser einen persönlichen Mentor gefunden, so  setzte May den von seinem Vorgänger eingeleiteten Selbstbesinnungsprozeß fort und wußte so auch  ideologische Positionen völkisch-nationaler Provenienz zu überwinden, für die er noch wenige Jahre  zuvor, 1936, mit dem Ehrendoktorat der Universität Heidelberg ausgezeichnet worden war, und die  ihn für einen geplanten Lehrstuhl für kirchliche und völkische Diasporakunde an der Wiener  Evangelisch-theologischen Fakultät (1938) qualifiziert hatten. Die Berufung kam indes nicht  zustande, sie scheiterte ebenso wie der geplante Ausbau der Wiener „Grenzlandfakultät‘‘ am Veto des  Münchner Braunen Hauses.  „In den Tagen, da das mächtige Dritte Reich und der Nationalsozialismus zusammenbrachen,  erwies sich der totgesagte ... Christusglaube als eine Lebensmacht“, so beschreibt Bischof May das  Kriegsende. Viele Gegner der Evangelischen Kirche hätten angenommen, daß nach dem Krieg diese  Kirche in Österreich von selbst zerfallen würde, weil sie eben ein „fremdes Gewächs in dem  katholischen Österreich“ ist. Die Geschichte hat solchen Stimmen nicht recht gegeben: Die  Evangelische Kirche nahm einen ganz außerordentlichen Aufschwung - äußerlich und innerlich:  äußerlich durch die vielen volksdeutschen Flüchtlinge aus Ost- und Südosteuropa, die sich hier  niederließen, innerlich aber durch die Bereitschaft zu Buße, Umkehr und Erneuerung, wie sie etwa in  einem Bußwort zum Totensonntag 1944 artikuliert wurde, ein Wort, das gelegentlich sogar mit dem  Stuttgarter Schuldbekenntnis verglichen wurde.  Die Evangelische Kirche hatte sich 1938 als Nazikirche gesonnt, für das neu erstehende Öster-  reich galt sie als „in capite et membris ... reformbedürftig‘“, d.h. zu entnazifizieren. Und auch die  britischen Besatzungsoffiziere brachten in ihrem Marschgepäck ein Handbuch mit, in dem die  politische Angepaßtheit des hiesigen Protestantismus Kritisch vermerkt war: „The Protestant  Churches ... had a closer contact with the German Nazis than their creed warranted.““  Der Kirche  begegnete größtes Mißtrauen von seiten des Staates, das sich auch in einer peinlichen Praxis  kirchenhoheitlicher Aufsichts- und Genehmigungsvorbehalte äußerte. Das Mißtrauen wich  allmählich, die Kirche machte sich als Anwalt der volksdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in  der Öffentlichkeit verdient. Es war Bischof Gerhard May, der in seinen regelmäßigen Amtsbrüderli-  chen Rundschreiben ein Österreich-Bewußtsein entfaltete, das in dieser Intensität bislang unbekannt  gewesen war. Damit wies er seiner Kirche den Weg in die Zweite Republik, einen Weg der  Versöhnung von Staat und Kirche, der Partnerschaft, wie es dann in dem 1961 vom Parlament  beschlossenen Protestantengesetz (Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen  Kirche) zum Ausdruck kommen wird.  Literatur  Peter F. Barton, Evangelisch in Österreich (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte. 2. 11), Wien-Köln-  Graz 1987. - Friedrich Heer, Der Kampf um die österreichische Identität, Wien-Köln-Graz 1981. - Maximilian Liebmann  (Hg.), Kirche in Österreich 1938 - 1988, Graz-Wien-Köln 1990. - Gustav Reingrabner, Protestanten in Österreich, Wien-  Köln-Graz 1981. - Ders., Karl Schwarz (Hgg.), Quellentexte zur österreichischen evangelischen Kirchengeschichte zwischen  1918 und 1945 (Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 104/105), Wien 1989.  1. Einleitung  Thomas Bernhard, Heldenplatz (Bibliothek Suhrkamp 997), Ffm 1988. - Gerhard Botz, Österreich und die NS-  Vergangenheit. Verdrängung, Pflichterfüllung, Geschichtsklitterung, in: Dan Diner (Hg.), Ist der Nationalsozialismus  Geschichte? Zu Historisierung und "Historikerstreit, Ffm 1987, 145 ff. - Ernst Hanisch, Ein Versuch, den Nationalsozialismus  zu „verstehen“, in: Der März 1938 in Salzburg (Salzburg Diskussionen 10), Salzburg 1988, 29-36. - Hans Magenschab, DieChristusglaube als eine Lebensmacht‘, beschreıibt Bıschof May das
jegsende. 1e1e egner der Evangelıschen FC hätten an  INMNCN, daß ach dem Krıeg diese
C Österreich VonN selbst zerfallen würde, weıl S1e eben eın „Iremdes Gewächs in dem
katholıschen Österreich‘“‘ ist Die Geschichte hat olchen Stimmen nıcht recht gegeben Dıie
Evangelısche TITC nahm eınen Sanz außerordentlichen Aufschwung außerlich und innerlıch:
außerliıch Urc dıe vielen volksdeutschen Flüchtlinge AUS$S Ost- und Südosteuropa, dıe sıch hıer
nıederlıeßen, innerlıch aber UrC dıe Bereıitsc Buße, und Ekrneuerung, WIE SIE etwa In
einem Bußwort ZUm JTotensonntag 1944 artıkuliert wurde, eın Wort, das gelegentlıch SOSar mıt dem
S  er Schuldbekenntnis verglichen wurde.
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reich galt S1e als „1N capıte ef membris reformbedürftig”, entnazıfizileren. Und auch dıe
britischen Besatzungsoffiziere Tachten in ıhrem Marschgepäc eın andDuC mıt, in dem dıe
polıtısche Angepaßtheit des hıesigen Protestantismus kritisch vermerkt „Ihe Protestant
urcnesVon der ersten zur zweiten Republik  27  tung entgegengebracht werden mußte, beseitigt zu haben: denn der OKR gehört nun der Kirche, wie  die Kirche ihm gehört.  Aber diese Stilblüte und die darin zum Ausdruck gebrachte Hoffnung sollte sich nicht bewahrhei-  ten. Auch in seiner verkirchlichten Form blieb ihm das Mißtrauen nicht erspart, zumal als der  geistliche Leiter der Kirche, Hans Eder, gemeinsam mit dem Kirchenjuristen Heinrich Liptak eine  Ordnung des geistlichen Amtes (1940) ausarbeitete, die äußerst subtile kirchenrechtliche Weichen-  stellungen vornahm und dem leitenden geistlichen Amtsträger den Titel eines Bischofs verlieh.  Am Beispiel Hans Eders, eines frommen pietistischen Dorfpfarrers in Oberösterreich, kann die  politische Gebrochenheit des hiesigen Protestantismus ebenso aufgezeigt werden wie am Lebensweg  seines Nachfolgers, des aus Cill/Untersteiermark stammenden und in der außerdeutschen Volks-  tumsarbeit fest verankerten Gerhard May, der 1944 als Bischof berufen wurde. Hatte Eder, zunächst  glühender Nationalsozialist, geistlich-theologischen Anschluß beim Luthertum seiner bayerischen  Nachbarkirche gesucht und in Landesbischof Hans Meiser einen persönlichen Mentor gefunden, so  setzte May den von seinem Vorgänger eingeleiteten Selbstbesinnungsprozeß fort und wußte so auch  ideologische Positionen völkisch-nationaler Provenienz zu überwinden, für die er noch wenige Jahre  zuvor, 1936, mit dem Ehrendoktorat der Universität Heidelberg ausgezeichnet worden war, und die  ihn für einen geplanten Lehrstuhl für kirchliche und völkische Diasporakunde an der Wiener  Evangelisch-theologischen Fakultät (1938) qualifiziert hatten. Die Berufung kam indes nicht  zustande, sie scheiterte ebenso wie der geplante Ausbau der Wiener „Grenzlandfakultät‘‘ am Veto des  Münchner Braunen Hauses.  „In den Tagen, da das mächtige Dritte Reich und der Nationalsozialismus zusammenbrachen,  erwies sich der totgesagte ... Christusglaube als eine Lebensmacht“, so beschreibt Bischof May das  Kriegsende. Viele Gegner der Evangelischen Kirche hätten angenommen, daß nach dem Krieg diese  Kirche in Österreich von selbst zerfallen würde, weil sie eben ein „fremdes Gewächs in dem  katholischen Österreich“ ist. Die Geschichte hat solchen Stimmen nicht recht gegeben: Die  Evangelische Kirche nahm einen ganz außerordentlichen Aufschwung - äußerlich und innerlich:  äußerlich durch die vielen volksdeutschen Flüchtlinge aus Ost- und Südosteuropa, die sich hier  niederließen, innerlich aber durch die Bereitschaft zu Buße, Umkehr und Erneuerung, wie sie etwa in  einem Bußwort zum Totensonntag 1944 artikuliert wurde, ein Wort, das gelegentlich sogar mit dem  Stuttgarter Schuldbekenntnis verglichen wurde.  Die Evangelische Kirche hatte sich 1938 als Nazikirche gesonnt, für das neu erstehende Öster-  reich galt sie als „in capite et membris ... reformbedürftig‘“, d.h. zu entnazifizieren. Und auch die  britischen Besatzungsoffiziere brachten in ihrem Marschgepäck ein Handbuch mit, in dem die  politische Angepaßtheit des hiesigen Protestantismus Kritisch vermerkt war: „The Protestant  Churches ... had a closer contact with the German Nazis than their creed warranted.““  Der Kirche  begegnete größtes Mißtrauen von seiten des Staates, das sich auch in einer peinlichen Praxis  kirchenhoheitlicher Aufsichts- und Genehmigungsvorbehalte äußerte. Das Mißtrauen wich  allmählich, die Kirche machte sich als Anwalt der volksdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in  der Öffentlichkeit verdient. Es war Bischof Gerhard May, der in seinen regelmäßigen Amtsbrüderli-  chen Rundschreiben ein Österreich-Bewußtsein entfaltete, das in dieser Intensität bislang unbekannt  gewesen war. Damit wies er seiner Kirche den Weg in die Zweite Republik, einen Weg der  Versöhnung von Staat und Kirche, der Partnerschaft, wie es dann in dem 1961 vom Parlament  beschlossenen Protestantengesetz (Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen  Kirche) zum Ausdruck kommen wird.  Literatur  Peter F. Barton, Evangelisch in Österreich (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte. 2. 11), Wien-Köln-  Graz 1987. - Friedrich Heer, Der Kampf um die österreichische Identität, Wien-Köln-Graz 1981. - Maximilian Liebmann  (Hg.), Kirche in Österreich 1938 - 1988, Graz-Wien-Köln 1990. - Gustav Reingrabner, Protestanten in Österreich, Wien-  Köln-Graz 1981. - Ders., Karl Schwarz (Hgg.), Quellentexte zur österreichischen evangelischen Kirchengeschichte zwischen  1918 und 1945 (Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 104/105), Wien 1989.  1. Einleitung  Thomas Bernhard, Heldenplatz (Bibliothek Suhrkamp 997), Ffm 1988. - Gerhard Botz, Österreich und die NS-  Vergangenheit. Verdrängung, Pflichterfüllung, Geschichtsklitterung, in: Dan Diner (Hg.), Ist der Nationalsozialismus  Geschichte? Zu Historisierung und "Historikerstreit, Ffm 1987, 145 ff. - Ernst Hanisch, Ein Versuch, den Nationalsozialismus  zu „verstehen“, in: Der März 1938 in Salzburg (Salzburg Diskussionen 10), Salzburg 1988, 29-36. - Hans Magenschab, Diehad closer contact wıth the German Nazıs than theır creed warranted.‘‘ Der IC
egegnete orößtes Miıßtrauen VOIN seıten des Staates, das sıch auch In einer peinlıchen Prax1ıs
kırchenhoheitlicher Aufsıchts- und enehmıgungsvorbehalte außerte. DDas Mißtrauen wıich
allmählıch, dıe IC machte sıch als wa der volksdeutschen Flüchtlinge und Vertrnebenen In
der Öffentlichkeit verdient. Es Bıschof Gerhard May, der ın seınen regelmäßıgen Amtsbrüderli-
chen Rundschre1 eın Österreich-Bewußtsein entfaltete, das In dieser Intensıtät bıslang unbekannt
SCWESCH amıt WIeS 5r seıner E den Weg in dıe Zweıte Republık, eınen Weg der
Versöhnung VonNn taat und Iche, der Partnerschaft, WIE esS dann In dem 961 VOoO Parlament
beschlossenen Protestantengesetz (Bundesgesetz ber außere Rechtsverhältnisse der Evangelıschen
rche) ZUum Ausdruck kommen wiırd.
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